
Planung der Leistungsnachweise              (nach §7,(3) AGVO)       Jahrgang 11 - 12 
 
 
Name:                                                                                                               Klasse: 

 
 
 
Nummer Fach Lehrer Kurzzeichen Halbjahr 
 

1 
 

   11,1 
 

11,2 12,1 
 

   

 
 

2 
   11,1 

 
11,2 12,1 

 
   

 
 

3 
   11,1 

 
11,2 12,1 

 
   

 
 
 
 
________________      _________________________________________________ 
(Datum)               (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
Zum Verfahren: 

• Sie sind verpflichtet diese Planung in Absprache mit den entsprechenden 
Lehrerinnen und Lehrern zu erstellen und bei der Oberstufenberatung spätestens 
am 21.10.2022 vollständig ausgefüllt abzugeben. 

• Die Leistungsnachweise werden wie eine Klassenarbeit gewertet. Sie ersetzen 
keine Klassenarbeit. 

• Sie vereinbaren mit den entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern die Art und den 
Termin. Pro Halbjahr dürfen höchstens zwei dieser Leistungsnachweise geführt 
werden. Nicht erbrachte oder nicht rechtzeitig erbrachte Leistungsnachweise 
werden als Leistungsverweigerung behandelt und mit 0 Notenpunkten im 
jeweiligen Fach und Halbjahr gewertet. 

• Spätere Abweichungen von dieser Planung sind nicht möglich. Eine GFS 
muss in dem Halbjahr gehalten werden, in dem sie angemeldet ist. 


